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LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et

invalidité

01.01.98 - 01.01.18 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Ende März 2015 begann der parlamentarische Prozess zur Reform der Altersvorsorge
2020 mit der Beratung in der Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit des
Ständerats. Entgegen früheren Forderungen, die Reform an den Bundesrat
zurückzuweisen, damit dieser sie in zwei Pakete aufspalte, beschloss die Kommission
einstimmig, dem Plenum Eintreten zu empfehlen. Die Detailberatungen zogen sich von
April bis August, wobei die SGK-SR im Mai eine Sondersitzung ansetzte und Mitte August
teils in Anwesenheit des Sozialministers Berset tagte. Die Zeit drängte, denn aus
mehreren Gründen schien es wichtig, die Vorlage noch im September 2015 ins Plenum
bringen zu können. Einerseits kann nur so verhindert werden, dass aufgrund der
auslaufenden IV-Zusatzfinanzierung die Mehrwertsteuer per Ende 2017 gesenkt würde,
bloss um kurze Zeit später bei Inkrafttreten der Reform wieder erhöht zu werden – ein
aufwändiger und teurer Vorgang, und damit ein möglicher Grund für die
Wirtschaftsverbände, die Reform entschlossen zu bekämpfen. Andererseits, so
zumindest die Darstellung in der Presse, setzten sich vier gestandene
Sozialpolitikerinnen und -politiker aus den Mittefraktionen im Ständerat dafür ein, die
Reform noch vor den Wahlen zu beraten, da sie bei diesen nicht mehr antraten und
entsprechend nach der Herbstsession aus dem Rat ausscheiden würden. Es handelte
sich dabei um Urs Schwaller (cvp, FR), Verena Diener (glp, ZH), Felix Gutzwiller (fdp, ZH)
und Doris Fiala (fdp, ZH). Nicht zuletzt bestand das Gefühl eines generellen Zeitdrucks
angesichts der negativen Entwicklungen in der ersten und zweiten Säule.

Am 17. August präsentierte die Kommission die Ergebnisse der Beratung in einer
Medienkonferenz. Nach rund 45 Stunden Beratungszeit hatte sie die Reform letztlich
einstimmig mit 9 zu 0 Stimmen bei 4 Enthaltungen angenommen. Der Erhöhung des
Rentenalters für Frauen stimmte die Kommission zu, und sie verkürzte dabei den
Anpassungszeitraum von sechs auf vier Jahre. Die punktuelle Erhöhung des
Referenzalters für Frauen sah die SGK eingebettet in allgemeine Bestrebungen zur
Flexibilisierung des Zeitpunktes des Altersrücktritts. Die Änderungen bei den Witwen-
und Waisenrenten lehnte die Kommissionsmehrheit dagegen ab, womit gegenüber dem
Bundesratsentwurf Einsparungen in der Höhe von CHF 340 Mio. wegfallen. Sie folgte
dem Bundesrat bei der Senkung des BVG-Umwandlungssatzes auf 6 Prozent. Jedoch
entwarf die Kommission ganz andere Ausgleichsmassnahmen als jene, die die Regierung
vorgesehen hatte: Nur ein Teil des Ausgleichs sollte über die berufliche Vorsorge
geschehen, so die Idee, der andere Teil soll über die AHV abgewickelt werden. Der
Grundsatzentscheid dazu war in der Kommission einstimmig mit drei Enthaltungen
gefallen. Konkret soll der Koordinationsabzug in der zweiten Säule nur leicht gesenkt
und nicht gestrichen werden, dafür sollen alle neuen AHV-Renten um CHF 70
aufgestockt und der Plafond für Ehepaar-Renten in der AHV von 150 auf 155% einer
Einzelrente erhöht werden. Zudem sollen die Altersgutschriften in der beruflichen
Vorsorge gegenüber dem Entwurf des Bundesrats erhöht und anders gestaffelt werden.
Der Beitragsbeginn soll von aktuell 25 auf 21 Jahre gesenkt werden. Auf einen
Interventionsmechanismus in der AHV, eine Schuldenbremse, welche bei der
Unterschreitung eines Schwellenwerts zu automatischen Beitragserhöhungen und
Leistungseinschränkungen führen würde, wollte die Kommission verzichten. Bezüglich
der Finanzierung der Reform sah die Ständeratskommission im Gegensatz zum
Bundesrat eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um nur ein anstelle von 1,5 Prozent vor.
Die Anpassung sollte zudem in drei Schritten erfolgen. Die Ausgabenerhöhungen bei der
AHV sollten innerhalb dieser finanziert werden, und zwar mit 0,3 Lohnprozenten, die je
hälftig auf Arbeitgeber und Arbeitnehmende zu verteilen sind. Die vom Bundesrat
vorgesehene Senkung des Bundesanteils in der AHV-Finanzierung lehnte die
Kommission ab. Aus der Vorlage streichen wollte die SGK-SR ebenso die beiden
bundesrätlichen Vorschläge, den Vorbezug der AHV-Rente für Personen mit tiefem und
mittlerem Einkommen abzufedern und die AHV-Beiträge für Selbstständige und
Arbeitnehmende zu vereinheitlichen sowie die für erstere sinkende Beitragsskala
abzuschaffen. Eine zusätzliche Belastung der Selbstständigerwerbenden um CHF 330
Mio., wie sie der ursprüngliche Entwurf  verursacht hätte, wollte die
Kommissionsmehrheit nicht hinnehmen. Grundsätzlich verfolgte die SGK-SR mit dem
Verzicht auf verschiedene vom Bundesrat vorgesehene Anpassungen das Ziel, die
Reform als ganze zu entlasten. Insgesamt waren zu den Mehrheitsanträgen der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.03.2015
FLAVIA CARONI
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Kommission 13 Minderheitsanträge eingegangen, über welche das Ständeratsplenum zu
entscheiden hat.

In Medien und Öffentlichkeit wurde der von der Kommission des Nationalrats
vorgesehene Ausbau bei der AHV als grosse Überraschung aufgenommen. Auch die
geplante Finanzierung über eine Erhöhung der Lohnbeiträge kam unerwartet. Die Rede
war von einer Mitte-Links-Allianz aus CVP und SP, welche die Vorlage geprägt und sich
gegenseitig das Einbringen zentraler Inhalte des Parteiprogramms in die Reform
ermöglicht habe – die Erhöhung der AHV-Renten bei der SP, die Besserstellung der
Ehepaare bei der CVP. Gleichzeitig schien klar, dass die Reform Bersets mit dem
Entscheid der ständerätlichen Kommission eine erste Hürde genommen hatte.
Insbesondere die geplante Erhöhung der AHV-Renten führte jedoch zu Kritik: Damit
würden die Einsparungen, welche durch die Erhöhung des Frauenrentenalters
entstehen, gleich wieder aufgebraucht, so bürgerliche Exponenten. Weiterhin wurde
von verschiedener Seite angemerkt, die Reform sichere die Finanzierung der
Altersvorsorge bloss bis ins Jahr 2030, nicht jedoch darüber hinausgehend. 1

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Die Ende des Vorjahres eingereichte Motion Tschümperlin (sp, SZ) mit der Forderung
nach Berücksichtigung der Integration von Kindern bei Härtefallprüfungen kam im
Juni in der grossen Kammer zur Erstbehandlung. Der Motionär begründete sein
Anliegen damit, dass die Situation von Kindern bei Härtefällen nicht beachtet würde
und der Entscheid von den Behörden oftmals ausschliesslich aufgrund der Integration
der Eltern gefällt werde. Störend und nach Ansicht des Motionärs gegen das durch die
UNO-Kinderrechtskonvention geschützte Kinderwohl verstossend sei dies besonders in
Fällen, wo Kinder und Jugendliche seit Jahren in der Schweiz sind, hier die Schulen
absolviert haben und über einen hohen Integrationsgrad verfügen. Im Nationalrat
stimmte die SVP geschlossen gegen das Anliegen. Zusammen mit marginaler
Unterstützung von FDP- und CVP-Parlamentariern kam die Opposition aber nur auf 63
Stimmen und die Motion wurde mit 113 Stimmen an den Ständerat überwiesen, wo sie
im Herbst zur Diskussion stand. Die vorberatende Staatspolitische Kommission empfahl
den Ständevertretern mit 8 zu 1 Stimme, die Motion anzunehmen.
Kommissionssprecher Schwaller (cvp, FR) unterstrich die Notwendigkeit des Begehrens
damit, dass – obwohl das Bundesamt für Migration den Kantonen bereits empfehle, die
Kindesintegration bei Härtefällen ebenfalls zu berücksichtigen – dies noch nicht
schweizweite Praxis sei. Der Ständerat folgte seiner Kommission und überwies die
Motion an den Bundesrat. 2

MOTION
DATUM: 16.12.2011
ANITA KÄPPELI

Lors de la session d’été, le Conseil des Etats a adopté deux motions identiques, lancées
par les Commissions de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national et
des Etats. Ces deux motions font suite à la votation du 9 février, “contre l’immigration
de masse” et à ses effets attendus sur la pénurie de main d’œuvre qualifiée. Le
conseiller aux Etats Schwaller (pdc, FR) avait déposé en ce sens une motion en
septembre 2013. Le peuple suisse ayant entre temps accepté l’initiative „contre
l’immigration de masse“, le sénateur avait décidé de transmettre sa motion à la
Commission du Conseil des Etats, dans le cas où celle-ci, à la lumière des récents
résultats de votations, y verrait de nouveaux besoins ou propositions. Ainsi, dans la
mouture finale, déposée le 24 février de l’année sous revue, le Conseil fédéral doit
revoir sa stratégie et soumettre des propositions au parlement, notamment dans les
domaines de la formation, de la santé et par rapport aux branches où les effets de la
pénurie de main d’œuvre seront les plus marqués. En mai, la Commission du Conseil
national a déposé une motion identique. Le Conseil fédéral a alors conseillé d’accepter
les deux motions. Les deux chambres ont suivi cet avis en juin 2014. 3

MOTION
DATUM: 16.06.2014
SOPHIE GUIGNARD

1) Fahne zu den Beschlüssen der SGK-SR; Medienmitteilung SGK-SR vom 14.08. und 17.08.2015; Medienmitteilung SGK-SR
vom 26.03.2015; BZ, 29.6.15; NZZ, 11.8.15; AZ, BZ, Lib, NZZ, TA, 18.8.15; BaZ, 19.8.15; BZ, 22.8.15
2) AB NR, 2011 S. 1262; AB SR, 2011, S. 719 f.
3) BO CE, 2014, p.575 ss.; ; BO CN, 2014, p.1010 ss.
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